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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
der Stadt Hagen 

Gemäß §§ 28 Absatz 1 Satz 1, 28a sowie des § 33 des 
Infektionsschutzgesetzes (IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), 
von denen § 28 Absatz 1 Satz 1 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 16 des 
Gesetzes vom 18. November 2020 (BGBl. I S. 2397) geändert, § 28 
Absatz 1 Satz 2 durch Artikel 1 Nummer 6 des Gesetzes vom 27. März 
2020 (BGBl. I S. 587) neu gefasst und § 28a durch Artikel 1 Nummer 17 
des Gesetzes vom 18. November 2020 (BGBl. I S. 2397) eingefügt und 
§ 33 durch Artikel 1 Nummer 12 des Gesetzes vom 10. Februar 2020 
(BGBl. I S. 148) neu gefasst worden ist, in Verbindung mit § 3 Absatz 2 
Nr. 2 des Infektionsschutz- und Befugnisgesetzes (IfSGB-NRW) vom 
14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b), § 16 Absatz 1 der 
Coronaschutzverordnung (CoronaSchVO) vom 07. Januar 2021 erlässt 
die Stadt Hagen folgende 
 

Allgemeinverfügung 
 

1. Innerhalb von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen 
und heilpädagogischen Kindertageseinrichtungen haben 
erwachsene Personen während des Aufenthaltes in der Einrichtung 
eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, sofern ein Abstand zu 
anderen Personen von 1,50 Metern nicht verlässlich eingehalten 
werden kann. Dies gilt ausdrücklich auch beim Umgang mit zu 
betreuenden Kindern. 

 

2. Diese Anordnung ist sofort vollziehbar. 
 

3. Diese Allgemeinverfügung tritt am 11.01.2021 in Kraft und gilt bis 
zum 31.01.2021. 

 

Rechtsgrundlagen: 
- § 28 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz (IfSG) vom 20.07.2000 (BGBl. I 

S. 1045) – iFSG 
- § 28a Infektionsschutzgesetz (IfSG) vom 18.November 2020 (BGBl. 

I S. 2397) 
- § 16 Abs 1 der Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem 

Coronavirus SARS- CoV-2 (Coronaschutzverordnung - 
CoronaSchVO) vom 07. November 2021 

- § 3 Infektionsschutz- und Befugnisgesetz (ZVO-lfSG) vom 
14.04.2020 (GV.NRW. S. 218) 

- § 28 Abs. 3 in Verbindung mit § 16 Abs. 8 IfSG 
 

Begründung: 
Mit Blick auf die derzeitige Infektionswelle durch das Coronavirus in 
Deutschland wird durch das Robert-Koch-Institut eine sich deutlich 
verschärfende Gefährdungslage in Bezug auf die Verbreitung des Virus 
angenommen. Um das Gesundheitswesen nicht zu überlasten und die 
erforderlichen Kapazitäten für die Behandlung der Erkrankten, aber 
auch sonstige Krankheitsfälle bereit zu halten und die erforderliche Zeit 
für die Entwicklung bislang nicht vorhandener Therapeutika und Impf-
stoffe zu gewinnen, ist es notwendig, den Eintritt von weiteren SARS-
CoV-2-lnfektionen zumindest zu verzögern. 
Bei SARS-CoV-2 handelt es sich um einen Krankheitserreger im Sinne 
des § 2 Nr. 1 IfSG. Der Virus wird von Mensch zu Mensch übertragen. 
Hauptübertragungsweg ist die Tröpfcheninfektion. Dies kann direkt von 
Mensch zu Mensch über die Schleimhäute der Atemwege geschehen 
oder auch indirekt über Hände, die dann mit Mund- oder Nasenschleim-
haut sowie der Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden. Das Risiko 
einer Ansteckung mit dem COVID-19 Virus ist bei Veranstaltungen mit 
einer hohen Besucherzahl oder in den Fällen, in denen sich Personen 
sehr nahe kommen, deutlich erhöht und es besteht die Gefahr, dass 
sich Infektionen in der weiteren Bevölkerung verbreiten. 
 

Nach der Einschätzung des Robert-Koch-Institutes (RKI) sind zur 
Bewältigung der aktuellen Weiterverbreitung des COVID-19 Virus 
„massive Anstrengungen auf allen Ebenen des Öffentlichen 
Gesundheitsdienstes erforderlich“. Es wird das Ziel verfolgt, die Infek-
tionen in Deutschland so früh wie möglich zu erkennen und die weitere 
Ausbreitung des Virus so weit wie möglich zu verzögern. Damit sind 
gesamtgesellschaftliche Anstrengungen wie die Reduzierung von 
sozialen Kontakten mit dem Ziel der Vermeidung von Infektionen im 
privaten, beruflichen und öffentlichen Bereich verbunden. Daraus lässt 
sich ableiten, dass gerade Veranstaltungen mit hohen Besucherzahlen 

oder einer besonderen Struktur der zu erwartenden Besucher sowie 
Begegnungen mit einem hohen Gefährdungspotential, sei es der Struk-
tur der erwarteten Besucher oder der Gegebenheiten unterbleiben 
müssen. Nur so kann erreicht werden, dass eine Weiterverbreitung der 
Infektionen mit dem SARS-CoV-2 Virus in der Bevölkerung verhindert 
wird oder zumindest verlangsamt wird. 
 

Die Stadt Hagen ist als örtliche Ordnungsbehörde für die Anordnung 
und Durchführung des Infektionsschutzgesetzes für das Ergreifen 
dieser Maßnahmen zuständig (§ 3 ZVO IfSG). 
 

Gern. § 28 Abs. 1, Satz 1,2 IfSG trifft die zuständige Behörde die not-
wendigen Schutzmaßnahmen, wenn Kranke, Krankheitsverdächtige, 
Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider festgestellt werden, oder 
sich ergibt, dass ein verstorbener Kranker, Krankheitsverdächtiger oder 
Ausscheider war, soweit und solange es zur Verhinderung der Verbrei-
tung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist.  
 

Die bisherigen Erfahrungen in der Bundesrepublik und in anderen 
Staaten zeigen, dass die exponentiell verlaufende Verbreitung des 
besonders leicht im Wege der Tröpfcheninfektion und über Aerosole 
von Mensch zu Mensch übertragbaren Virus nur durch eine strikte Mini-
mierung der physischen Kontakte zwischen den Menschen eingedämmt 
werden kann.  
Daher müssen Kontakte, die potentiell zu einer Infektion führen, zeit-
weise systematisch reduziert werden. Nur so werden eine Unter-
brechung der Infektionsketten und ein Einhegen der Situation wieder 
möglich (vgl. auch Gemeinsame Erklärung der Präsidentin der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft und der Präsidenten der Fraunhofer-
Gesellschaft, der Helmholtz-Gemeinschaft, der Leibniz-Gemeinschaft, 
der Max-Planck-Gesellschaft und der Nationalen Akademie der 
Wissenschaften Leopoldina – Coronavirus-Pandemie). Eine zeitlich be-
fristete, erhebliche und zugleich zielgerichtete Einschränkung 
persönlicher Kontakte ist nach den Erfahrungen aus der ersten Welle 
der Coronavirus-Pandemie im Frühjahr 2020 geeignet, die bei weiter 
steigenden Infektionszahlen bestehende konkrete Gefahr einer Über-
lastung des Gesundheitssystems abzuwenden.  
 

Die angeordnete Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung innerhalb von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege-
stellen und heilpädagogischen Kindertageseinrichtungen beim Umgang 
mit zu betreuenden Kindern trägt im besonderen Maße der Erkenntnis 
Rechnung, dass Infektionen zunehmend nicht mehr auf ein konkret 
bestimmbares Zusammentreffen vieler Menschen z.B. bei größeren 
Feierlichkeiten oder vergleichbaren Großereignissen zurückgeführt 
werden können, sondern vielmehr anzunehmen ist, dass es auch in 
einzelnen Gruppen von zu betreuenden Kindern mit einer hohen 
Personendichte zu Ansteckungen gekommen ist. 
 

Unter den mir zur Verfügung stehenden Schutzmaßnahmen ist die 
getroffene Anordnung die einzig mögliche wirksame und verhältnis-
mäßige Schutzmaßnahme, die zur Verfügung steht. 
 

Gegenüber einer bei einem Unterbleiben der Anordnung zu Ziffer 1 zu 
erwartenden kompletten Schließung von Einrichtungen stellt die 
angeordnete Maßnahme ein geringeres Maß an Einschränkung dar. 
 

Um das Ziel zu erreichen, die Verbreitung des Virus zu verzögern, sehe 
ich mich daher veranlasst, die oben genannten Maßnahmen zu treffen. 
 

Die Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar nach § 28 
Abs. 3 in Verbindung mit § 16 Abs. 8 IfSG. Die Anfechtungsklage hat 
keine aufschiebende Wirkung. 
 

Diese Allgemeinverfügung tritt gemäß § 41 Abs. 4 Satz 3 und 4 VwVfG 
NRW am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle Klage beim Verwaltungsgericht Arnsberg, Jägerstr. 1, 
59821 Arnsberg, eingereicht werden. 
Wird die Klage schriftlich erhoben, sollen ihr zwei Abschriften beigefügt 
werden. Sollte die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen 
Bevollmächtigten versäumt werden, so würde dessen Verschulden 
Ihnen angerechnet werden. 
 

Hagen, 08.01.2021                   Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
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